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oder privatem Eigentum; mutwillige Zerstörung von 
Stadt oder Land; oder Verwüstungen, die nicht 
durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt sind.

c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit. ^Gewalttaten und 
Vergehen, einschließlich der folgenden, den obigen 
Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Beispiele: 
Mord, Ausrottung, Versklavung, Zwangsverschlep
pung, Freiheitsberaubung, Folterung, Vergewalti
gung oder andere an der Zivilbevölkerung begangene 
unmenschliche Handlungen; Verfolgung aus politi
schen, rassischen oder religiösen Gründen, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie das nationale Recht des 
Landes, in welchem die Handlung begangen worden 
ist, verletzen.

d) Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von Ver
brechervereinigungen oder Organisationen, deren 
verbrecherischer Charakter vom Internationalen 
Militärgerichtshof festgestellt worden ist.

2. Ohne Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit oder 
die Eigenschaft, in der er handelte, wird eines Verbrechens 
nach Maßgabe von Ziffer 1 dieses Artikels für schuldig 
erachtet, wer

a) als Täter oder
b) als Beihelfer bei der Begehung eines solchen Ver

brechens mitgewirkt oder es befohlen oder be
günstigt oder

c) durch seine Zustimmung daran teilgenommen hat 
oder

d) mit seiner Planung oder Ausführung in Zusammen
hang gestanden hat oder

e) einer Organisation oder Vereinigung angehört hat. 
die mit seiner Ausführung in Zusammenhang stand, 
oder


